
Verwaltungsrechtlicher  Vertrag

zwischen

Gemeinde  Weiningen

vertreeen  durch  Gemeinderae  Weiningen

RegensdorFerstrasse  4, 8104  Weiningen

und

Albert  Müller

Mauerackerserasse  7, 8107  Buchs  ZH

(Eigeneümerschafe)

betreffend

Unterschutzstellung  Bauernhaus  Assek.-Nr.  79

auF Grundstück  Kat. Nr. 3461 (alt  Kat.-Nr.  2132)  in Weinigen

(Denkmalschutz  von  kommunaler  Bedeutung)

1.  Ausgangslage/Anlass/Schutzabklärung

1.1.  Ausgangslage

Im kommunalen  Inventar  der Denkmalschutzobjekee  der  Gemeinde  Weiningen  ise das Ge-

bäude  Assek.-Nr.  79 als «Bauernhaus,  ehem.  Weinbauernhaus»  unter  derlnvenearnummer  12

auFgeführe.

Schuezziel  gernäss  kommunalem  Inventar  isl das Erhall:en  des Gebäudes  in seiner  oresbild-

prägenden  Erscheinung.  Erhaleen der originalen  Tragseruktur  und Aussenhülle  unf:er Wah-

rung  des baugeschichelichen  Zeugnischarakl:ers.  Erhaleen  des Vorgareens  als Freiraum.

Anlass

Aufgrund  der Absiche, das beseehende  Wohnhaus  mie Scheune  Assek.-Nr.  79, Zürcher-

sl:rasse 41, Grundseück  Nr. 3461 zu renovieren  und umzubauen,  wurde  vom Gemeinderae

Weiningen  die Erarbeitung  eines Gueachiens  zur  Abklärung  der  Schul:zwürdigkeie  an den Ar-

chieekeen  und Denkmalprleger  Markus  Fischer,  Zürich,  in AuFerag gegeben.

1.2.  Schutzabklärung  Markus  Fischer

Das Gueacheen vom Sepeember  2024  komme  zum Schluss,  dass der  Wohnteil  des Gebäudes

Assek.-Nr.  79 ein Schuezobjekt  von kommunaler  Bedeutung  im Sinne von E3 203 Abs. 1 lie. c

PBG und enesprechend  zu erhallen  ise. Zudem  sollen  die Volumeerie  und der Charakeer  der

Scheune  ohne  die nördlichen  Anbaueen  bei einem  Neubau  gewahrt  bleiben.
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Es handelt  sich um ein Weinbauernhaus,  das 1828  am öselichen  Rand  des Dorf'es  - im Ausser-

dorf  - neu erstellt  wurde,  nachdem  ein Vorgängerbau  im gleichen  Jahr  abgebranne  war.  Bau-

herr  war  Maeheus  Werffeli.  Bemerkenswert  isl  die  grosszügige,  vollseändige  Ufüerkellerung

sowie  die  gemischee  Bauweise  mie einem  hohen  Anteil  an massivem  Mauerwerk.

Schon  1837  erwarb  der  aus Hombrechtikon  stammende  Johannes  Rhyner  die Liegenschafe.

Seiföer  verblieb  das Gebäude  im Familienbesiez.  Wohl  bereies  1841 wurde  auföer  Nordseite

des Wohnhauses  ein unterkellereer  Anbau  für  die  AuFseellung  des Trollwerks  erseellt.  1885

wurde  dieses  abgetragen  und durch  eine  Feste Mosepresse  erseLze, was  auF Veränderungen

in der  Landwirf:schaf'i  hindeutee.

Abgesehen  von einigen  Renovaeionen  im Innern  und einer  Fassadenrenovaeion  mie Freile-

gung  des Fachwerks  um 1970  ist: das Weinbauernhaus  seruklurell  und materiell  kaum  verän-

dere  worden.  Es kann darum  als wicheiger  bau-  und  wirtschaFesgeschichtlicher  Zeuge  aus der

ersten  Hälfee  des 19. Jahrhunderes  beeracheet  werden,  als der  Weinbau  in Weiningen  prä-

gend  war.  Neben  dem  Weinbau  spielte  der  Ackerbau  und die Milchwireschafe  eine  eher  un-

eergeordneee  Rolle.

Obwohl  oder  gerade  weil  sich die Umgebung  des Hauses  durch  Neubautäl:igkeit  in den letz-

een Jahren  seark  verändert  hae und insbesondere  enelang  der  Zürcherstrasse  einige  Verlusee

an historischer  Bausubseanz  hingenommen  werden  mussten,  besieze das Haus durch  seine

markanee  Seellung  am öselichen  Dorfeingang  eine  wicheige  Bedeueung  für  das Orf:sbild.

Die Scheune  ist als maeerieller  Zeuge  weniger  bedeutend.  Seall und Remise  wurden  1899

erneuere  resp.  neu erbaut.  Einzig  die  Dachkonseruktion  über  Tenn  und  Heuboden  dürfte  bau-

zeitlich  sein, ist  aber  in gleicher  Are gescharren  wie  beim  Wohnhaus.  Die Schopfanbauten  im

Norden  wurden  im Verlauf  des 19. und 20. Jahrhunderes  angef'ügt  und besitzen  keine  spezi-

fische  baugeschicheliche  Bedeueung.

Der  Schuezumfang  ise in diesem  Sinne  diFFerenziere  zu Formulieren.

2. Unterschutzstellung

2.1.  Schutzobjekt

Der  Wohneeil  des Bauernhauses  Zürcherstrasse  41, Assek.-Nr.  79 auF dem  Grundstück  Kae.-

Nr. 3461 in Weiningen  ist: ein Schuezobjeke im Sinne  von  E3 203 Abs. 1 lie. c PBG. Er darr niche
abgebrochen  werden.

Uneerhalesarbeiten  und sonstige  bauliche  Massnahmen  am förmlich  geschützeen  Gebäude

und an geschüezten  Gebäudeeeilen,  welche  deren  Zeugenwert:  beeinerächeigen  könn)en,

dürFen  nur  in Absprache  und mie Zuseimmung  des Gemeinderales  Weiningen  ausgeführt

werden.ln  diesem  Sinne  wird  der  Wohneeil  des Bauernhauses  Assek.-Nr.  79 aurdem  Grund-

stück Kat.-Nr. 3461 gernäss  E3 205 PBG wie  Folge uneer Schuez gestellt  (Schuezurfüang):
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Vo(umetrie

Die Volumeerie  von Wohnhaus  und  Scheune  ohne  die nördlichen  Schopf'anbauten  ise zu er-

haleen.  Dachauföaueen  sind unter  Berücksichtigung  der  geseizlichen  Beseimmungen  zuläs-

sig.

Tragstruktur

Zu erhaleen  ist  die prirnäre  Tragstrukeur  des Wohnhauses  mie eragenden  Wänden  und  Decken

inkl.  Dachseuhl.

Fassaden

Zu erhalLen  sind  die Nord-,  Ose- und  Südrassade  des Wohnhauses  mie Bezug  aur  die Anord-

nung  von  Fenstern  und  Türen.  An den  Schopfanbaueen  im Norden  und der  diesbezüglichen

NordFassade  können  Anpassungen  vorgenommen  bzw. dütfen  die Schopranbaueen  abge-

brochen  werden.

Bei einem  Ersaez der  Scheune  sollte  der  Charakeer  der  Südrassade  bezüglich  der  Materialisie-

rung  (Holz  und  Seein) erhaleen  werden.

Freitreppe

Zu erhaleen  ist die Freiereppe  auF der  Oseseiee  mie Treppengeländer.

Inneneinrichtungen

Zu erhalLen  ise die Ausseateung  der  Seube  Südwese  mil  Wand-  und Deckentärer  sowie  der

Kacheloren,  die  TäFerdecke  und  Zimmereür  im Südwesezimmer  im Obergeschoss.

3. ÖFFentlich-rechtliche  Eigentumsbeschränkung

3.1.  Eintrag  im Grundbuch

Nach  Recheskrart  der  Genehmigung  des Schuezvererages  durch  den  Gemeinderal  wird  eine

öFfenelich-rechtliche  Eigeneumsbeschränkung  mie rolgendem  Worilaui  zu Laseen des Grund-

seückes  Kae.-Nr.  3461 im Grundbuch  eingei:ragen:

«Die  Liegenschaf'e  Kat.-Nr.  3461  mit: dem Gebäude  Assek.-Nr.  79 in Weiningen  ise ein

Schutzobjekf:im  Sinne  von  § 203  lH:. c PBG und  wird  gemäss  § 205  PBG uneer  Schutz  geseelle.

Das Wohngebäude  darf  niche abgebrochen  werden.  Die Scheune  darr  uneer  Beibehaleung

des  Charakeers,  der  Lage  und  des  Volumens  an gleicher  Seelle  ersetzt  werden.  An den  Schopr-

anbauten  im Norden  dürfen  Anpassungen  vorgenommen  bzw.  sie dürFen  abgebrochen  wer-

den.  Der  jeweilige  Grundeigeneümer  darr  an den geschüezten  Bauleilen  ohne  vorgängige

Zustimmung  der  Gemeinde  Weiningen  keine  baulichen  Änderungen  vornehmen  und keine

Uneerhaltsarbeieen  ausführen,  welche  die geschüezeen  Baueeile  berühren  oder  deren  Zeu-

genweri  beeinerächeigen  könneen.

Im Vererag vom XX.XX.20XX / XX.XX.2025 zwischen der Eigentümerschaf't  und der Gemeinde
Weiningen  sind  der  Schutzumrang sowie  die Bestimmungen  zu Uneerhalt  und Be(-rieb  res(:-
gehalten.»
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4.  Bestimmungen  zu Unterhalt  und  Betrieb

4.1.  Einhaltung  von  baurechtlichen  und  denkmalpflegerischen  Bestimmungen

Dieser  Vertrag  entbindee  nichf  von der  PFlicht,  die baurechl:lichen  Beseimmungen  einzuhal-

een. Aus denkmalpFlegerischer  Siche wird  restgestelli:,  dass die ordnungsgernässe  Ausfüh-

rung  der  Bau-  und  Renovaeionsarbeiien  mie dem  kunst-  und  kuleurhisLorischen  Charakter  des

Schuezobjektes  zu vereinbaren  ist. Details  bezüglich  Umgang  mie den geschüezeen Teilen

nach Massgabe  ihres  Zuseands  sind mie einem  Sachverseändigen  zu besprechen.  Beseimme

der  Gemeinderai  Weinigen  den  Sachverständigen,  hat  sie dessen  Kosten  zu tragen.  Die Aus-

führung  ist  von  der  Baubewilligungsbehörde  genehmigen  zu lassen.

4.2.  Unterhalt

Das Schuezobjekt:ise  ordnungsgemäss  zu uneerhalten.  Die geschüezten  Teile  sind,  wenn  mög-

lich und  es der  Zusland  erlaube,  im Original  zu erhaleen  und  dürFen  weder  durch  Änderungen

noch  durch  Uneerhaltsarbeieen  in ihrem  kunse-  und kulturhiseorischen  Zeugenwere  beein-

erächeigt:  werden.  Alle  Änderungen,  Instandseellungs-  und Umbauarbeiten  an den  geschüez-

ten Baul-eilen  sind  in Absprache  und mie Zustimmung  des Gemeinderaees  Weiningen  auszu-

führen.

4.3.  SorgfaltspFlicht

Während  der  ganzen  Dauer  von  InseandsJ:ellungs-  und  Umbauarbeieen  sind  die  geschüezten

Teile  durch  geeigneee  Massnahmen  wirksam  zu sichern  und vor  Beschädigungen  zu schüt-

zen.

4.4.  Respekt

Die EigeneümerschaFt:  hat  sicherzustellen,  dass die mit: dem  Objeke  beschäFtiql:en  Personen

und Unternehmen  von  den  zu schülzenden  Bauteilen  gernäss  diesem  VerUag  Kennföis  neh-

men  und  diese  auch  respekeieren.

4.5.  Ersatz  geschützter  Substanz

Wo ein Ersaez von  geschützten  Teilen  unumgänglich  ist, sind wiederum  so weiegehend wie

möglich  und sinnvoll  die dem  Schuf:zobjekt  adäquaeen  Materialien  und Konseruktionen  zu

verwenden.  Der  Gemeinderae  Weiningen  ise zu entsprechenden  Enescheiden  beizuziehen.

5. Weitere  Bestimmungen

5.1.  Verzichtserklärungen

Die VerUagsparteien  sind sich einig,  dass  diese  vereragliche  Uneerschutzstellung  keine  maee-

rielle  Enteignung  bewirkt  und der  Grundeigeneümer  miföin  für  sich und  seine  Rechtsnach-

Folger  aur  die Geleendmachung  jeglicher  Ansprüche  aus maeerieller  Eneeignung  resp.  aurdas

Heimschlagsrecht  unwiderruflich  verzicheee.

Die Vereragspareeien  sind sich überdies  einig,  dass kein Anwendungsrall  von § 207 Abs. 2

1. Teilsaez  PBG vorliegt.
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5.2.  Übertragung  von  Rechten  und  Pflichten

Die Eigeneümerschafe  ist verprlicheee,  Rechee  und Pf'lichten  aus diesem  Vertrag  auf' Reches-

nachf'olger  zu überlragen,  mie der  VerpFlicheung  zur  Weiterüberbindung.

5.3.  Kosten  für  Unterhalts-  und  Sanierungsmassnahmen

Es beseehe  kein  Anspruch  aufo eine  Koseenbeeeiligung  der  Gemeinde  Weiningen  an den Un-

terhales-  und  Sanierungsmassnahmen.

5.4.  Kosten  Für die  Schutzabklärung  und  Aufstellung  des  Vertrags

Die Kosten  für  die  Abklärung  von  Schuezwürdigkeit:  und  Schfü:zumFang  sowie  für  die  Auf'seel-

lung  des  vorliegenden  VerUags  werden  von  der  Gemeinde  Weiningen  übernommen.

s.s.  Gebühren  des  Grundbuchamts

Die Koseen  des Grundbuchames  werden  von  der  Gemeinde  Weiningen  übernommen.

5.6.  Ausfertigung  des  Vertrages

Dieser  Vertrag  ist in 3 Exemplaren  ausgef'ertigt.

*  1 Exemplarist  für  die Gemeinde  Weiningen  beseimme.

*  1 Exemplarise  für  den Eigenl:ümer  des Gebäudes  Assek.-Nr.  79 auF Kae.-Nr.  3461,  Albert:

Müller,  beseimmt.

@ 1 Exemplarist:  f'ür das Notariat  und  Grundbuchaml  Zürich-Höngg,  beseimmt,  mie der  Ein-

ladung,  den  Vollzug  der  gernäss  Zirfer  5 dieses  verwaltungsrechtlichen  Vertrages  ver-

langeen  öf'renelich-rechelichen  Eigenlumsbeschränkung  zu bestätigen.

BuchsZH,den  2<-i.-  S'. 2c-'Z5:>-

Grundeigeneümer,  Grundseück  Kat.-Nr.  3461

Albert  Müller

Weiningen,  den  X Lr= 2c»2-'-

Gemeinderae  Weiningen

Mario  Okle,  GemeindepräsidenL Bruno  Persano,  Gemeindeschreiber
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